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 1. Vorbemerkung 

Seit der Veröffentlichung des wp.net-Fach-

gutachtens 2018-01 am 1.08.2018 sind fol-

gende überarbeiteten ISAs hinzugekom-

men. ISA 540rev2018 (Die Prüfung ge-

schätzter Werte in der Rechnungslegung, 

einschließlich geschätzter Zeitwerte, und 

der damit zusammenhängenden Ab-

schlussangaben) und ISA 315rev 2019 (Er-

kennung und Beurteilung der Risiken von 

Falschaussagen) 

1.1. ISA als Garant hoher Prüfungs-

qualität 

In der Tz 12 zur Richtlinienbegründung 

2014 stellt der EU-Gesetzgeber unzwei-

deutig klar, dass alle Abschlussprüfungen 

nur nach den (von der EU-angenomme-

nen) Internationalen Prüfungsstandards 

(ISA) durchgeführt werden sollen. Da die 

ISA so konzipiert sind, dass sie für Unter-

nehmen jeder Größe und jeder Art sowie in 

jedem Rechtsraum genutzt werden kön-

nen, sollten die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten bei der Beurteilung des An-

wendungsbereichs internationaler Prü-

fungsstandards dem Umfang und der Kom-

plexität der Geschäfte von kleinen Unter-

nehmen Rechnung tragen. Zwei EU-Mit-

gliedstaaten, darunter auch Deutschland, 

warten auf die Annahme. Damit unterstützt. 

1.2. ISA als Garant der Verhältnismäßigkeit durch umfassende Skalierung 

Die ISAs sind so konzipiert sind, dass sie für Unternehmen jeder Größe und jeder Art sowie in jedem 

Rechtsraum genutzt werden können, sollten die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bei der 

Beurteilung des Anwendungsbereichs internationaler Prüfungsstandards dem Umfang und der Kom-

plexität der Geschäfte von kleinen Unternehmen Rechnung tragen. In Deutschland schreibt der Ge-

setzgeber in § 57a Abs. 5b WPO die Verhältnismäßigkeit der Qualitätskontrolle vor.  

Mit der Umsetzung der EU-Richtlinie und EU-Verordnung 2014 in der WPO und im HGB wurden die 

Anforderungen an das QS-System der Abschlussprüfung hinsichtlich Prüfer, Prüferaufsicht und Prü-

fung erstmals umfassend gesetzlich gelöst.  

Im ISA 200 A.64 wird der ISA-Anwender auf die Beachtung der besonderen Gesichtspunkte bei sog. 

„kleinen Einheiten“ hingewiesen. Die kleine Einheit wird darin klassifiziert. In folgenden ISA finden 

sich dann zu den jeweiligen Prüfungssegmenten weitere Hinweise: ISA 210, 230, 240, 260, 265, 300, 

315, 320, 330, 402, 540, 550 und 5701. 

                                                

1 In einer separaten Anlage wurden die gesamten ISA-Skalierungsvorschläge zusammengestellt. 
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Mit dem ISA 315rev 2019 wurden die Risikoeinschätzung auf eine neue Qualitätsstufe gestellt.  

1.3. Zulässigkeit oder Pflicht zur ISA-Anwendung? 

Bis auf Deutschland und Frankreich sind die ISA die verpflichtende Prüfungsstandards für gesetzlichen 

Abschlussprüfungen. § 317 Abs. 5 HGB schreibt bislang die Anwendung ISA erst nach der Annahme 

durch die EU-Kommission vor. Oder anders gesagt: Mit der Annahme der ISA durch die EU würden 

die ISA unmittelbar anwendbar sein. Als Grund für die ausbleibende Annahme soll die EU angeführt 

haben, dass sie keine Standards von privatrechtlichen Standardsettern annehmen wird. 

Im WP-Berufsstand hört man widersprüchliche Auffassungen zur Anwendung der ISA. Zuletzt hat 

sich am 13. März 2020 die WPK wieder zustimmend zur ISA-Anwendung geäußert:  

„Eine unmittelbare Anwendung der nicht von der EU adaptierten ISA wird künftig weiterhin möglich 

sein, sofern sichergestellt ist, dass dies vertraglich vereinbart wurde und die obligatorischen nationa-

len Besonderheiten berücksichtigt werden. 

Die nationalen Besonderheiten hat der Berufsträger auf Grundlage der gesetzlichen Anforderungen 

im Rahmen seiner Eigenverantwortlichkeit zu adressieren. 

Eine Bezugnahme auf die Beachtung der „Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung (Anm. 

Gschrei: nach IDW PS) ist dabei nicht möglich, da nach Auffassung des Vorstandes der WPK – wie 

bisher bei den IDW PS – diese dann in ihrer Gesamtheit anzuwenden sind. 

Die angewandten Prüfungsgrundsätze sind im Bestätigungsvermerk (§ 322 Abs. 1 HGB) und im 

Prüfungsbericht (§ 321 Abs. 3 HGB) anzugeben. 

Die ISA entfalten bereits seit längerer Zeit Wirkung auch auf die Prüfungsgrundsätze in Deutschland. Da sowohl 

IDW als auch WPK Mitglied der IFAC sind, werden die ISA seit 1998 im Rahmen der Entwicklung der IDW PS 

in deutsche Prüfungsgrundsätze transformiert. In der Literatur und im Berufsstand wird die Transforma-

tionsarbeit des IDW kritisch gesehen. 

1.3. Erweiterung der Skalierungsoptionen durch den ISA 315rev.2019  

 

file://///WPDCFile1/Daten/!!Handbuch2021/QSHB-09-JAP-ISA/Rules/WPK/Anwendung%20der%20International%20Standards%20on%20Auditing%20(ISA)%20in%20Deutschland.pdf


Anwenderhandbuch zur Jahresabschlussprüfung nach IFAC-ISA 2021 

Autor: WP Michael Gschrei, München  Seite 5 

Deutlich erweitert wurden die Skalierungsmöglichkeiten durch Einführung des Konzepts einer „Less 

Complex Entity“, wobei es dazu keine exakte Definition gibt. Der Begriff wird mehr oder weniger um-

schrieben. Zu „Less Complex Entity“ werden grundsätzlich die bereits bekannten „Small Entities“ sowie 

die inhabergeführten Unternehmen gezählt. Jedoch sind mit den sog. „Small Entities“ nicht kleine 

Unternehmen im Sinne der Größenklasseneinteilung des HGB gemeint, sondern Unternehmen mit ei-

ner kleinen Organisationsstruktur. Dies können auch ausdrücklich auch PIE-Unternehmen sein. Es 

wird aber gleichzeitig betont, dass auch kleine Unternehmen komplex bzw. größere Unternehmen we-

niger komplex sein können.  

Nach ISA 315rev2019 ist die Komplexität ein weiteres qualitatives inhärentes Risiko, welches vom Prü-

fer zu Durchdringen gilt. Es kann auch der Geschäftsvorfall komplex sein. Die Einholung angemesse-

ner, also zwingender Prüfungsnachweise, kann komplex sein. Ich erinnere hier an Wirecard. Die For-

derungen an den Treuhänder wurden als Bankguthaben deklariert. Der Abschlussprüfer gab sich mit 

Treuhänderbescheinigungen zufrieden, als auf das sich dahinter fiktiv verborgene Bankguthaben zu 

blicken. Sogar der Sonderprüfer KPMG versagte der Forderung in seinem Gutachten nicht die Liquidi-

tätseigenschaft, obwohl es keine Nachweise gab. 

1.4. Dynamisches 5/4-Stufenmodell 

Schwerpunkt ist die systematische Ermittlung von Ri-

siken einer falschen Darstellung im Jahresabschluss. 

Bei der Risikobewertung und Auswahl der relevanten 

Prüfungshandlungen sowie die gesamte Strategie der 

Abschlussprüfung kommt es auf die Urteilsfähigkeit 

und die kritische Grundhaltung des Prüfers entschei-

dend an. Künstliche Intelligenz oder Softwarepro-

gramme können nach ISA 315rev.2019 nur unterstüt-

zend wirken. Damit wird die Rolle des verantwortlichen 

Wirtschaftsprüfers gestärkt, er muss aber auch durch 

Anwesenheit bei der Prüfung glänzen. 

1.4.1. Gewinnung eines Verständnisses vom Unter-

nehmen und seinem Umfeld 

Diese Stufe kennen wir noch unter dem Begriff 
„Business Understanding“ Dazu zählt ISA 
315rev2019 folgende Bereiche: 

1. die Organisationsstruktur,  

2. die Eigentümerstruktur,  

3. Aufsichtsgremien,  

4. Governance und  

5. das Geschäftsmodell einschließlich  

6. der Anwendung von IT im Rahmen des 
Geschäftsmodells (Onlinehandel),  

7. externe Faktoren,  

8. rechtliche und regulatorische Auflagen,  

9. Branche, Management Reporting,  

10. Key-Indikatoren.  

Dazu stellt ISA 315rev2019 die Anlage 1 (Considerations for Understanding the Entity and its 
Business Model) zu Verfügun, um die konkreten Aspekte beim Unternehmen ermitteln zu können. 

 

file://///WPDCFile1/Daten/!!Handbuch2021/QSHB-09-JAP-ISA/Rules/ISA-Word/315-Anlagen/ISA%20315%20Anlage_1-BusinessUnderstanding.docx
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1.4.2. Gewinnung eines Verständnisses vom Unternehmen und seinem Umfeld 

Die relevanten Risiken ergeben sich aus der  

1. Komplexität der Unternehmens (Geschäftsmodell, IT-Einsatz, usw)  

2. den Rechnungslegungsstandards und den Bewertungsmethoden sowie aus  

3. den Änderungen/Unsicherheit oder wegen Management-Betrugsrisikofaktoren. 

Zur handelsrechtlichen Rechnungslegung einer mgr. KMU gehören der Jahresabschluss und 
der Lagebericht. Bezüglich des HGB können das Anschaffungskostenprinzip, 
Realisationsprinzip und das Vorsichtsprinzip genannt werden. Branchenspezifische 
Buchungsmethoden betreffen etwa die Umsatzerfassung bzw. ungewöhnliche 
Transaktionen. Auch die Buchung von Kryptowährungen (Emerging Areas) fällt in diese 
Kategorie. (Beispiele in Anlage 2 zum 315rev.)  

Auf dieser Stufe wird für eine HGB-Abschlussprüfung der Lagebericht als Besonderheit in die 
Risikobetrachtung einbezogen. Dazu stellt für KMU-Prüfung wp.net den Aufstellungshinweis 
(für Mandanten oder Steuerberater) und den Prüfungshinweis zur Verfügung. Diese Hinweise  
machen es möglich, den Lagebericht und seine Prüfung in den systematischen Ablauf der 
Risikoermittlung voll zu integrieren. Es bedarf deshalb keines zusätzlichen 
Prüfungsstandards zum Lagebericht. Der Prüfungshinweis reicht dazu, um den Prüfer 
Sicherheit zu geben. 

Sofern nach IFRS oder US-GAAP bilanziert wird, kommen hier insbesondere Fragen des Fair Value 

Accounting (Tageswertprinzip) ins Spiel. Ist für uns hier nicht relevant 

1.4.3. Verständnis von den internen Kontrollen im Unternehmen (IKS 

„Verständnis gewinnen“ beinhaltet keine (Funktions)-Prüfung des IKS. Es geht um die Beurteilung der 

Angemessenheit des IKS (bekannt als Aufbauprüfung, siehe Arbeitshilfe). Einzelne Komponenten 

werden nur dann geprüft, wenn diese als Prüfungsnachweis verwendet werden sollen. 

An dieser Stelle zeigt sich der Vorteil des Stufenmodells mehr als deutlich, denn in Stufe 3 kann und 

muss sich der Abschlussprüfer auf diejenigen Komponenten des IKS konzentrieren, die für die festge-

stellten Risiken aus der Analyse der Stufen 1 und 2 eine Antwort darstellen, d. h. für diese Risiken in 

einer geeigneten Form eine Kontrolle beinhalten.  

Würde man umgekehrt vorgehen, müsste zunächst das komplette IKS aufgenommen und geprüft 

werden, unabhängig von der Frage, ob man die geprüften Kontrollen überhaupt benötigt. Die Vorge-

hensweise erlaubt auf Stufe 3 auch eine Beurteilung des Risikofrüherkennungssystems nach den An-

forderungen von § 317 Abs. 4 HGB. 

Für die Bearbeitung dieser Stufe stehen dem Prüfer zwei Anlagen aus ISA 315 zur Verfügung: 

ISA 315rev. Anlage3: 

Verstehen des internen Kontrollsystems des Unternehmens mit den Bestandteilen des inter-

nen Kontrollsystems des Unternehmens (siehe Aufbauprüfung) 

 Kontrollumgebung Der Risikobewertungsprozess des Unternehmens 

 Der Prozess des Unternehmens zur Überwachung des Systems der internen Kontrolle 

 Das Informationssystem und die Kommunikation 

 Kontrollaktivitäten 

 

 ISA stellt fest: 

 Interne Kontrollen führen nur zu begrenzter Sicherheit!  

 

https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/79172/
file://///WPDCFile1/Daten/!!Handbuch2021/QSHB-09-JAP-ISA/Rules/ISA-Word/315-Anlagen/ISA%20315%20Anlage_2-Verstehen%20_inherenten-Risiken.docx
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/79172/
https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/79172_317/?SprungMarke=ja_4
file://///WPDCFile1/Daten/!!Handbuch2021/QSHB-09-JAP-ISA/Rules/ISA-Word/315-Anlagen/ISA%20315%20Anlage_3-InterneKontrollenl.docx
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ISA 315rev. Anlage 5  

Überlegungen zum Verständnis der Informationstechnologie (IT) und Verstehen des Einsatzes 

der Informationstechnologie in den Komponenten des internen Kontrollsystems des Unterneh-

mens durch das Unternehmen 

 Verstehen des Einsatzes von IT in der Informationstechnologie des Unternehmens Auf-
kommende Technologien 

 Skalierbarkeit 

 Identifizierung von IT-Anwendungen, die Risiken durch den Einsatz von IT unterliegen 

 ndnutzer-Computing 

 Skalierbarkeit 

 Andere Aspekte der IT-Umgebung, die Risiken durch den Einsatz von IT ausgesetzt sind 

 

Kriterien einer IT-Anwendung, die wahrscheinlich keinen Risiken aus der IT unterliegt 

 Eigenständige Anwendungen. 

 Das Datenvolumen (Transaktionen) ist nicht signifikant. 

 Die Funktionalität der Anwendung ist nicht komplex. 

 Jede Transaktion wird durch eine Originaldokumentation in Papierform unterstützt. 

Die IT-Anwendung unterliegt wahrscheinl. nicht den Risiken, die sich aus der IT ergeben, weil zB 

 Das Datenvolumen ist nicht signifikant und daher verlässt sich das Management bei der Verarbei-

tung oder Pflege der Daten nicht auf allgemeine IT-Kontrollen. 

 Das Management verlässt sich nicht auf automatisierte Kontrollen oder andere automatisierte Funk-

tionen. Der Prüfer hat keine automatisierten Kontrollen gemäß Art. 26(a) identifiziert. 

 Obwohl das Management bei seinen Kontrollen vom System generierte Berichte verwendet, verlässt 

es sich nicht auf diese Berichte. Stattdessen gleicht sie die Berichte mit der gedruckten Dokumen-

tation ab und überprüft die Berechnungen in den Berichten. 

 Der Prüfer prüft direkt die Informationen, die von Unternehmen erstellt wurden 

Standardsoftware sowie die fortschreitende Digitalisierung führen für den Fall der „Commercial Soft-

ware“ zu weiteren Skalierungsoptionen, die einen Verzicht einer speziellen IT-Systemprüfung zur 

Folge haben. Der Abschlussprüfer bewegt sich mit diesen Möglichkeiten des ISA 315 Revised 2019 

auf sicherem Terrain in Bezug auf die Qualitätsanforderungen einer Abschlussprüfung. 

1.4.4. Zusammenfassung der Stufen 1 bis 3 mit Ergebnisanalyse  

Die Ergebnisse aus den Analysen und Bewertungen der Stufen 1 bis 3 ergeben die wesentlichen Ri-

siken einer falschen Darstellung und führen zu einer ersten Einschätzung. Diese Risiken werden in 

zwei Kategorien eingeteilt: 

1. Klassen von Geschäftsvorfällen und Ereignissen und 

2. Kontostände  

Die Risiken werden im Hinblick ihre Auswirkungen auf den gesamten Jahresabschluss beurteilt. Die 

Einschätzung und Bewertung werden beeinflusst durch das Verständnis des IKS. 

Die Bewertung der Risiken erfolgt auf Basis eines „Spectrum of Inherent Risk“. Das ist nicht neu, son-

dern im Grunde ein klassischer Bewertungsansatz, der Risiken von niedrig bis hoch einstuft, in Ab-

hängigkeit von der Komplexität des Unternehmens. Eine Skala von 1 bis 10 kann ebenfalls das Risi-

kospektrum abbilden. 

file://///WPDCFile1/Daten/!!Handbuch2021/QSHB-09-JAP-ISA/Rules/ISA-Word/315-Anlagen/ISA%20315%20Anlage_5-Verständnis-IT.docx
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1.4.5. Ergebnis: Liste mit den signifikanten Risiken der Abschlussprüfung 

Die letzte Stufe stellt im Grunde keine zusätzliche Risikoeinschätzung dar, sondern listet summarisch 

die sog. signifikanten Risiken auf. An diesem Konzept hat das IAASB ausdrücklich festgehalten. Sig-

nifikante Risiken sind keine neuen, zusätzlichen Risiken der Stufen 1 bis 3, sondern es werden zum 

Abschluss der Risikoeinschätzung bestimmte Risikosituationen explizit genannt, die im Grunde in den 

Stufen 1 bis 3 hätten auffallen müssen, sofern diese vorhanden sind. 

In Stufe 5 hat der verantwortliche Abschlussprüfer weiter zu prüfen, ob folgende Risiko-Situationen im 

Rahmen der konkreten Prüfung zutreffend sind oder nicht. Dazu zählen u. a.: 

 verschiedene Methoden zur Bilanzierung sind möglich (Subjektivität); 

 Schätzungen mit hoher Unsicherheit; ISA 540 

 komplexe Datenbeschaffung und Bewertungsprozess; 

 Bilanzierungsmethoden, die verschiedene Interpretationen zulassen; 

 Änderungen des Geschäftsmodells, die Änderungen der Bilanzierung erfordern. 

Wird eine der signifikanten Risikosituationen mit „möglich“ beantwortet, ist dafür eine Prüfungshand-

lung vorzusehen bzw. zu planen. 

Revisionsklausel beachten! 

ISA 315rev. 2019 enthält wie der bisherige ISA 315rev.2013 eine Revisionsklausel. Stellt sich wäh-

rend der Durchführung der Abschlussprüfung heraus, dass die Risikoeinschätzung unvollständig oder 

fehlerhaft ist, muss eine Revision der Risikoeinschätzung erfolgen. Auslöser sind damit Ergebnisse 

der Prüfungshandlungen.  

Die Skalierungsoptionen im 315rev.2019 sollten die mittelständische Wirtschaftsprüfung bei der Prü-

fung mittelgroßer Unternehmen deutlich entlasten. 

Der Prüfer erhält konkret formulierte Vereinfachungen und Skalierungen, die dem Prüfer die 
Sicherheit geben, weiterhin eine qualitativ hochwertige Abschlussprüfung durchzuführen und 
damit auch die Qualitätsstandards zu erfüllen.  

Auf die Checklisten-Gefahren muss hingewiesen werden. Denn Checklisten machen blind 
und lassen den Prüfer i.d.R nicht über den „Tellerrand“ hinausschauen. 

Ziel: Prüfung nicht um des Prüfens willen, sondern um des Risiko willens, machen. Damit 
erfolgt die Konzentration i.W. auf die komplexen Teile (Prüffelder, Kontrollen, 
Prüfungsnachweise) 

Optimal-Fall 

Bei mittelgroßen Unternehmen mit nur einem Kernprodukt bzw. einer Kerndienstleistung und 
dem Einsatz von Standardsoftware (z. B. DATEV/Agenda) führt das Konzept der „Less 
Complex Entity“ zu deutlichen Erleichterungen beim Umfang der Prüfungshandlungen. In 
diesem Bereich sind meist auch inhabergeführte Unternehmen anzutreffen, was weitere 
Skalierungsoptionen eröffnet.  

1.4. IT-Systemprüfung kein Pflichtbestandteil einer Prüfung nach ISA 

Innerhalb der ISA gibt es keinen dem IDW PS 3302 vergleichbaren Prüfungsstandard. Das ist auch 

verständlich, weil die Prüfung nach ISA ausdrücklich kein Urteil zur Wirksamkeit des internen Kontroll-

systems abgibt. Der Bestätigungsvermerk nach ISA 700 sieht dies nicht vor. Als Folge beinhaltet eine 

Abschlussprüfung nach ISA auch keine IT Systemprüfung analog IDW PS 330.  

                                                
2 IDW PS 330 – Abschlussprüfung bei Einsatz von Informationstechnologie 
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Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass die IT-Systeme in einer Abschlussprüfung generell 

nicht von Bedeutung sind. Die Gewichtung innerhalb der ISA ist aber eine andere. Das liegt in erster 

Linie an dem generellen Prüfungsansatz nach ISA mit der unterschiedlichen Einordnung von „Substan-

tive Procedures „ im Sinne von Einzelfallprüfungen sowie „Test of Controls“ im Sinne von Prüfungen 

des internen Kontrollsystems bzw. interner Kontrollen nach ISA 315 und ISA 3303.  

Die Prüfung der IT-Systeme ist in dieses Schema eingebettet. Die Aussagen zu IT-Systemen innerhalb 

der ISAs werden im Rahmen der Risikoanalyse, der Auswirkungen auf Prüfungshandlungen und An-

forderung von Prüfungsnachweisen im Rahmen des generellen Prüfungsansatzes getroffen. In der 

Phase Beurteilung der Risiken kommen auch die IT-Risiken vor. Der Abschlussprüfer muss sich zu den 

IT-Risiken ein Verständnis entwickeln und muss im Rahmen der Aufbauprüfung das für die Erstellung 

des Jahresabschluss relevante IT-System ein Verständnis entwickeln und wird in den Risikobewer-

tungsprozess des Unternehmens aufgenommen. 

 

 

 

 

1.2. Umsetzung der Anforderungen für die Abschlussprüfung mit dem ISA-Prüfungsansatz 

und dem wp.net FG 2018.01 

1.2.1. ISA und der risikoorientierte Prüfungsansatz 

Die Umsetzung der neuen Anforderungen bei der Abwicklung von Prüfungsaufträgen erfolgt durch 

den bereits von den IDW-Prüfungsstandard her bekannten risikoorientierten Prüfungsansatz. Die Un-

terrichtung der Prüfer erfolgt durch eine Anweisung und die Überwachung durch den Leitfaden Ab-

schlussprüfung. 

Der Unterschied zum IDW-PS-Prüfungsansatz zeigt sich u.a. darin, dass die ISA in jedem ISA mehr 

oder weniger umfangreiche Hinweise zur Anwendung der ISA bei kleineren Einheiten/Unternehmen 

zur Verfügung stellen. Diese haben wir im Ordner in einer Datei „Skalierung nach ISA“ zusammenge-

stellt. Die Anwender der PS werden bislang nur durch einen mehr oder weniger allgemeinen und 

separaten Prüfungshinweis auf die Skalierung hingewiesen.  

Die gesamte Prüfung läuft wie bisher schon in sechs den Phasen ab.  

(1) Phase 0:Auftragsannahme mit QS- und GWG-Prüfung, Auftragsdatei 

(2) Phase 1:Business Understanding mit Risiko-Identifikation (signifikant & complex) und  

(3) Phase 2:Risikoklassifikation (Wesentlichkeit und Prüfungsstrategie) 

(4) Phase 3:Restliche Prüfungshandlungen 

(5) Phase 4:Berichtschreibung 

(6) Phase 5:Qualitätssicherung (Abschluss der Auftragsdokumentation, Berichtskritik, Auf-

tragsbegleitende QS, Konsultation, u.v.m.) 

Zum Verständnis des ISA-basierten Prüfens empfehlen wir den Kommentar von Dr. Werner Krom-

mes: Handbuch Jahresabschlussprüfung in der 4. Auflage.  Und inzwischen gibt es einen Kommentar 

von Krommes zur ISA-Prüfung 315.  

                                                
3 Siehe ISA 315.5 (Revised) bzw. ISA 315 A46 (Alte Fassung), ISA 330 A4 b und c sowie ISA 500 A10 
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1.2.2. Wichtige Unterschiede der IFAC ISA zu den IDW PS 

Auch wenn die Autoren der Prüfungsstandards (PS) sich dafür rühmen, dass doch in den PS auch 

die ISA stecken, ist nach unserer Analyse Vorsicht bei so mancher Umsetzung angeraten. Hier haben 

anscheinend bestimmte Interessenlagen Einfluss genommen, gemäß dem Motto: „Wer die Spielre-

geln aufstellt, gewinnt das Spiel. Dies ist auch der Sinn der Spielregeln.“ 

Einige extreme PS-Transformationen sollen kurz genannt werden.  

Skalierung ISA und PS sind nicht deckungsgleich. Auch die ISA-DE sind keine Original-ISA-Prüfun-

gen Die PS, die auch dem risikoorientierten Prüfungsansatz verhältnismäßig verpflichtet sein sollten, 

bieten Lösungen dazu an. Mit dem pauschalen Hinweis der PS-Verfechter, dass die PS immer skaliert 

angewendet werden sollte, war dem Berufsstand nicht geholfen.  

Im Gegensatz zu den IDW PS 8000 hat jeder ISA Standard einen Bereich „Anwendungshinweise“. 

Darin stellt IFAC-ISA den Anwendern zu jedem konkreten Standard – soweit sinnvoll - in der Regel 

auch sog. „Spezifische Überlegungen zu kleineren Unternehmen“ zur Verfügung. Wir haben alle 

Skalierungshinweise im Literaturordner in einer Datei zusammengestellt. 

Unter der Überschrift „Der rote Faden“ führt Dr. Krommes aus: „Es ist unverkennbar, dass in der 

Argumentationskette der ISA die Beschäftigung mit „fraud“ Vorrang hat vor der Auseinandersetzung 

mit „Error“4. Auch das macht die Überlegenheit der ISA gegenüber den IDW PS aus.“ Den Nachweis 

dazu finden der Anwender beim Vergleich der Anforderungen an die Vollständigkeitserklärung nach 

ISA und dem IDW PS. 

In einen weiteren Punkt macht Dr. Krommes auf eine wesentliche Schwachstelle aufmerksam. Lesen 

Sie dazu unter dem Punkt „Sprachbarrieren“ auf S. 716ff, die mangelhafte Umsetzung zur Qualität 

des Prüfungsnachweises. 

1.2.3 Phase 0: Regelungen und Arbeitshilfen zur Auftragsannahme 

In der ersten Phase 0 sind besonders zwei Punkte wichtig. Einmal die Auftragsannahmeprüfung mit 

der Unabhängigkeits- und Mandatsrisikoprüfung und zum anderen die Klärung der Frage, ob der Ab-

schlussprüfer zur Qualitätssicherung zusätzliche fachliche Verstärkung benötigt.  

Als PIE-Prüfer müssen Sie noch die Vorgaben der EU-VO einplanen.  

Dies kann u.a. die Berichtskritik sein oder auch ein qualifizierter Prüfer oder Wirtschaftsprüfer. Der 

WP sollte auch kurz dokumentieren, dass er keine zusätzliche Unterstützung für die QS für notwendig 

hält. Die bisherige Verpflichtung zur Berichtskritik ist am 17.06.2016.weggefallen, damit auch die Be-

gründung, wenn man keine Berichtskritik macht. 

Wird die Prüfung durch den verantwortlichen Wirtschaftsprüfer selbst oder mit einem kleinen Team 

durchgeführt, ergeben sich weitere Erleichterungen. Dieses wird in einer Arbeitshilfe dokumentiert.  

1.2.4. Phase 1: Business Understanding  

Risikoanalyse und Risiko-Identifikation nach ISA 315rev.2019 

Hier geht es um das Verständnis der Prüfer für das Geschäft des Unternehmens, seiner Risiken und 

zur Handhabung seiner Kontrollen und in seinem Umfeld.  

Doch als erstes prüfen Sie anhand einer Arbeitshilfe, ob nicht die Skalierung greift und welche 

Schlussfolgerungen für die Prüfungsplanung gezogen werden. 

                                                

4 Krommes, 4. Auflage, S. 813. 

file://///WPDCFile1/Daten/!!Handbuch2021/QSHB-09-JAP-ISA/Rules/ISA-Word/315-Anlagen/05-Skalierungsbereiche%20nach%20den%20ISAs%202009-2019ff.docx
file://///WPDCFile1/Daten/!!Handbuch2021/QSHB-09-JAP-ISA/Berichte/Musterbericht/08-Vollständigkeitserklärung-JAP-ISA-2020.docx
file://///WPDCFile1/Daten/!!Handbuch2021/QSHB-09-JAP-ISA/Berichte/Musterbericht/08-Vollständigkeitserklärung-JAP-ISA-2020.docx
file://///WPDCFile1/Daten/!!Handbuch2021/QSHB-09-JAP-ISA/Arbeitshilfen/GH-01-005-KMU-SMP-Beurt.+Pruefungsansatz.docx


Anwenderhandbuch zur Jahresabschlussprüfung nach IFAC-ISA 2021 

Autor: WP Michael Gschrei, München  Seite 11 

Ausgehend von externen Umweltfaktoren über branchenspezifische Risiken werden diverse Risiko-

bereiche des jeweiligen Unternehmens erfasst. Als Ergebnis erfolgt jeweils eine Risikobeurteilung und 

die Beantwortung der Frage, ob eine Änderung der Prüfungsschritte, bzw. des Prüfungsansatzes, 

notwendig ist. Gemeint sind damit die Prüfungsschritte des Vorjahres, bzw. die ersten Einschätzun-

gen im Rahmen der Planung. Bei einer Erstprüfung müssen natürlich komplett neue Prüfungspro-

gramme erstellt werden.  

Durch diese bewusste Beurteilung jedes einzelnen Aspekts verschiedener Risikoebenen wird über 

dessen Beurteilung ein direkter Zusammenhang zum Prüfungsprogramm hergestellt. Die Reaktion 

auf die festgestellten Risiken sowie die Erfahrung mit dem Mandanten, Änderungen in der Branche, 

Änderungen gesetzlicher und gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingen sowie der Abläufe im Unter-

nehmens selbst werden betrachtet und evaluiert. 

Wenn Risiken vorhanden sind, dann sollten zu den Risiken auch Kontrollen zu finden sein, die wir uns 

erfragen. Eine Dokumentation wird man im Mittelstand kaum finden. Diese Kontrollen werden durch 

Interviews ermittelt. Bei der Dokumentation erhalten Sie Unterstützung mit Arbeitshilfen. Prüfen Sie 

spätestens in der Phase 1, ob ein KMU-Unternehmen, sog. Small Medium Entity, vorliegt. Aufgrund 

der hohen Verantwortung sollte diese Überprüfung und Einschätzung der WP vornehmen.  

Mit der Beurteilung unternehmensspezifischer Risiken sollten bereits wesentliche Punkte identifiziert 

(in der Regel das Kerngeschäft des Unternehmens) und dabei analysiert werden. Dazu gehört auch 

die Antwort auf die Frage, ob die internen Kontrollen zu diesen wesentlichen Punkten angemessen 

ausgelegt sind. Von einem IKS wollen wir größenbedingt gar nicht sprechen, dies sagt auch ISA 315, 

für den es 2018 bereits die dritte Auflage gibt. 

Machen Sie in der Phase 1 auch eine Kennzahlenanalyse, um sich über die wirtschaftliche Situation 

des Prüfungsjahres rechtzeitig ein vorläufiges Urteil zu bilden (ISA 520) und beurteilen Sie auch die 

Bilanzpolitik des Mandanten. Ihre Erkenntnisse schreiben Sie kurz und knapp in die Arbeitshilfe. 

Anmerkungen zu den IT-Risiken und zur IT-Prüfung nach ISA 

Relevante ISAs sind der 

 ISA 315.A103ff - IT-Risiken 

 ISA 330.A29 - IT-Standard-Software 

 ISA 330.A29 - Kontrollen durch IT-Standards. 

Nach ISA beinhaltet eine Prüfung ausdrücklich kein Urteil zur Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-

zogenen internen Kontrollsystems. Dieses Urteil über IKS-Prüfung wird im Bestätigungsvermerk nach 

ISA 700 explizit ausgeschlossen, im Gegensatz zum Muster IDW BV PS 400. Als Folge ist nach einer 

ISA-JAP auch keine IT Systemprüfung analog IDW PS 330 notwendiger Bestandteil des ISA-Prü-

fungsansatzes.  

Die speziellen IT-Risiken sind in ISA 315 A.103 und Anlage 5genannt. Darauf bezieht sich eine der 

speziellen IT-Checklisten. 

Nach ISA 330 A.29 kann bei Vorlage automatisierter Prozesse davon ausgegangen werden, dass der 

automatisierte Prozess auch so funktioniert, solange das Programm nicht verändert wird. Eine Aus-

dehnung von Tests/Stichproben ist dann nicht notwendig.  

Um diese Möglichkeit nutzen zu können sollte die Standardsoftware systematisch erfasst, also inven-

tarisiert werden. Dazu dient die Checkliste IT-Inventar.  

Zu bedenken ist, dass Standardsoftware nicht nur die Buchführungssoftware betrifft. Weitere Bei-

spiele sind Einkaufs- und Bestellsysteme, automatisierte Zahlungssysteme für Zahlungen von Ein-

gangsrechnungen als auch für Kundenzahlungen, Lagerhaltung, automatisierte Rechnungserstel-

lung, elektronische Rechnungsprüfung, Warenversandsysteme mit Warenverfolgung etc.  

file://///WPDCFile1/Daten/!!Handbuch2021/QSHB-09-JAP-ISA/Arbeitshilfen/GH-02-012-KennzahlenAnalyse.xlsx
file://///WPDCFile1/Daten/!!Handbuch2021/QSHB-09-JAP-ISA/Arbeitshilfen/GH-01-003-Buchführung-Rechnungslegung-ISA.docx
file://///WPDCFile1/Daten/!!Handbuch2021/QSHB-09-JAP-ISA/Arbeitshilfen/GH-01-003-Buchführung-Rechnungslegung-ISA.docx
file://///WPDCFile1/Daten/!!Handbuch2021/QSHB-09-JAP-ISA/Arbeitshilfen/GH-01-22-IT-Anwendungen-Infrastruktur-Risiken.docx


Anwenderhandbuch zur Jahresabschlussprüfung nach IFAC-ISA 2021 

Autor: WP Michael Gschrei, München  Seite 12 

Festgehalten werden sollte die Software, der damit abgewickelte Systemablauf, der Anbieter bzw. 

das Unternehmen, das die Software wartet, der Ablauf der Wartung etc. Viele Systeme und Abläufe 

können auch gemietet werden, z.B. komplette Online-Shops mit allen notwendigen zusätzlichen Ab-

läufen (Bestellung, Zahlung, Versand). Dieses Software-Inventar muss Ihnen das Unternehmen er-

stellen. Wir sind Prüfer! 

Hinweis zur Prüfung  

Durch "walk-through-procedures" kann der Ablauf anhand einzelner Geschäftsvorfälle ermittelt und 

die automatisierten Kontrollen verifiziert werden. Da Belegprüfungen in der Regel gemacht werden, 

sollte auf die dokumentierten Kontrollen geachtet werden. 

Eine IT-Systemprüfung dürfte in den meisten Fällen dann nicht mehr notwendig sein. Geschweige, 

dass eine IT-Systemprüfung analog IDW PS 330 erforderlich wird. 

 

 

Wichtige Checkliste ISA 315.28 "Signifikante Risiken": 

Die dort aufgeführten Punkte werden explizit in ISA als wesentliche Risikoursachen benannt und soll-

ten alle einzeln beurteilt werden. Werden Risiken als möglich erachtet, muss zwingend im Prüfungs-

ansatz und bei der Entwicklung der Prüfungsprograme mit geeigneten Prüfungshandlungen reagiert 

werden. 

Die Arbeitshilfen zur Dokumentation der Risikoeinschätzung stellen die vollständige Dokumentation 

des risikoorientieren Prüfungsansatzes sicher. 

Beurteilung bestimmter wichtiger Sachverhalte 

1.2.5. Phase 2: Risiko-Klassifikation 

Die Phase 2 wird geprägt von der Festlegung der Wesentlichkeit (als Ganzes). Für die Wesentlichkeit 

gibt es zwei Dateien. Eine Worddatei als Prüfungsanweisung und eine Exceldatei für die Berechnung. 

Die Wesentlichkeit tritt dann in Aktion, wenn die Prüfungsdifferenzen nicht gebucht werden. 

Die ISA - wie die IDW PS – teilen die Risiken in drei Klassen ein: Bedeutsame Risiken, die Massen-

risiken und die Fraud-Risiken.  

Eine abschließende Risikobeurteilung führt dann zur sog. Risikoklassifikation, die in der Prüfungsstra-

tegie dokumentiert wird. Sie sollten sich auch mit den fünf Prüfungsstrategien vertraut machen. Diese 

reichen von der Strategie 1 (keine weiteren Prüfungshandlungen) bis zur Einschränkung und Versa-

gung, weil bei wesentlichen Prüffelder keine Prüfungssicherheit erreicht wird). 

Als Prüfungsstrategie bei den KMU bzw. Kleines Prüfungsteam mit dem WP vor Ort dürfte die Stra-

tegie 3 oder eher noch die Strategie 4 zum Einsatz kommen. 

Zusätzliche Informationen (Annahmen, Begründungen, etc. …. ) dokumentiert man im Planungs-

memo.  

Damit kann sich der Prüfer dann zur 3. Phase begeben und die sog. Restlichen Prüfungshandlungen 

abarbeiten.  

1.2.6.  Phase 3: Restliche Prüfungen 

Die restlichen Prüfungshandlungen werden deswegen so genannt, weil auf der Grundlage der Er-

kenntnisse und Prüfungsnachweise aus den Phasen 1 und 2 nur noch restliche Prüfungshandlungen 

durchzuführen sind. Vorsicht ist geboten beim Einsatz der durch die IDW PS übertriebenen System-

gläubigkeit und damit Funktionsprüfungen. Hier hat ISA den richtigen Absatz: 
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Skalierung der Prüfung bei kleinen Einheiten 

ISA 330 A 15, Bei sehr kleinen Einheiten besteht die Möglichkeit, dass es nicht viele Kontrollaktivitäten 

gibt, die vom Abschlussprüfer identifiziert werden könnten, oder dass deren Vorhandensein bzw. Funktion 

von der Einheit nur in begrenztem Umfang dokumentiert wurde. In solchen Fällen kann es für den Ab-

schlussprüfer wirksamer sein, weitere Prüfungshandlungen hauptsächlich aussagebezogen durchzufüh-

ren. In einigen seltenen Fällen kann jedoch das Fehlen von Kontrollaktivitäten oder anderen Komponenten 

des IKS es unmöglich machen, ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu erhalten. 

 

 

 

 

1.2.6.1.  Faktor Zeit für Prüfungssicherheit, Folgen für die Wesentlichkeit 

Die Bedeutung der Wesentlichkeit und das spezielle Prüfungsrisiko (klein, mittel, hoch) sind abhängig 

vom Faktor Zeit. Ist z.B. bei einem PIE-Unternehmen der Einzel- und Konzernabschluss zum 31.12. 

bis zum 31.01. des Folgejahres zu prüfen und zu bestätigen (Daimler bekommt schon seinen unein-

geschränkten BV Mitte Februar des Folgejahres), haben möglicherweise diverse Tochtergesellschaf-

ten noch nicht einmal den Dezember buchhalterisch abgeschlossen.  

Die PIE-Prüfung bezieht sich auf das sog. „Reporting Packages" und die Frage des Prüfungsrisikos 

ist damit anders zu beurteilen als bei der Abschlussprüfung eines mittelständigen Unternehmens, die 

im Mai eines Jahres beginnt und ohne Zeitdruck durchgeführt werden kann.  

Im Falle des PIE-Konzernabschlusses sind entsprechend ausgestaltete absolute Wesentlichkeits-

grenzen unbedingt notwendig, die für die Prüfung des mittelständischen Unternehmens möglicher-

weise gar nicht benötigt werden, weil im Rahmen der Prüfung festgestellte Änderungen sowieso noch 

gebucht werden (können) und damit in den Abschluss einfließen. Gebucht werden idR bei KMU alle 

festgestellten Änderungen unabhängig von deren Größe, d.h. es gibt i.d.R bei diesen Prüfungen über-

haupt keine "Mindestgrenze". Die Bedeutung der Wesentlichkeit tendiert gegen Null. 

„Dieser Zusammenhang zwischen Zeitfaktor und absoluten Wesentlichkeitsgrenzen wirkt sich unmit-

telbar auf das Prüfungsrisiko aus. Je größer der zeitliche Abstand der Prüfung vom Abschlussstichtag, 

umso eher können Risiken beschränkt werden. Sachverhalte klären sich durch den Zeitablauf. Was 

im Beispielfall des Konzernabschlusses geschätzt werden muss, weil die Dezember Buchhaltung ein-

zelner Tochtergesellschaften noch nicht gebucht sind, löst sich im Zeitablauf auf. Wird die Prüfung 

statt Ende Januar bei einem Mittelständler Ende Juni abgeschlossen, liegen nicht nur die Dezember 

Buchhaltungen vor, sondern weitere Erkenntnisse können aus den Buchungsunterlagen nach Ab-

schlussstichtag gewonnen werden. Dieser Zusammenhang zwischen dem Faktor Zeit und der We-

sentlichkeit geht in vielen vorhandenen Massen-Checklisten unter.“ So Dr. Wittsiepe im wp.net-Semi-

nar „ISA-Abschlussprüfung“ 

Nicht beachtet wird dabei der Hinweis in ISA 320.5. Dort wird von "nicht korrigierten Fehlern" gespro-

chen.  

ISA 320.9 spricht von "nicht korrigierten und unentdeckten Fehlern". Damit beeinflussen Korrektur-

möglichkeiten festgestellter Fehler durch Nachbuchungen die Bestimmung von Wesentlich-

keitsgrenzen. 

1.2.6.2. Trennung in wesentliche und unwesentliche Prüffelder  

Vom Abschlussprüfer für unwesentlich erachtete Prüffelder werden mit einem geringeren Prüfungs-

aufwand bedacht als wesentliche. Dies wird auch mit der Einteilung der Prüfungsstrategie deutlich. 
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Hier kann dann die Strategie 1 vergeben werden. In der Phase 3 fallen keine Prüfungen mehr an oder 

dieser Prüffelder werden mit den sog. Review-Techniken bearbeitet.  

Bei den wesentlichen Positionen ist das identifizierte Prüfungsrisiko mit entsprechenden Prüfungs-

handlungen zu bearbeiten. Dabei gilt, dass eine als wesentlich und risikoreich eingeschätztes Prüffeld 

trotzdem ein geringeres Prüfungsrisiko aufweisen kann, falls die Position "einfach" zu überprüfen ist, 

d.h. es gibt eine starke Relation zwischen Prüfungstechnik und Aussage zum Prüfungsobjekt (sog. 

hohe Audit Evidence). 

Wurden z.B. bei den signifikanten Risiken ungewöhnliche oder komplexe Geschäftsvorfälle" festge-

stellt, etwa ein Unternehmen, das erstmalig Derivate abgeschlossen hat und mit der Buchung dieser 

Geschäftsvorfälle nicht vertraut ist, kann der richtige Ausweis und die Buchung aber anhand der Ver-

träge vollständig überprüft werden, ist das Prüfungsrisiko trotzdem gering. Die Prüfung der Verträge 

erlaubt eine genaue Aussage zum Ausweis im Abschluss (Audit Evidence). 

Dies bedeutet, dass der Abschlussprüfer sich i.d.R. nur über materielle Prüfungshandlungen (Einzel-

fallprüfung) hinreichende und damit bessere Prüfungssicherheit erhält, weil die Unsicherheit über die 

Zahlen sich im Zeitablauf aufgelöst hat. 

Diese Vorgehensweise haben Sie bereits bei der Erstellung der Prüfungsstrategie entschieden und 

dort dokumentiert. 

1.2.6.3. Feststellungen zur Prüfungssicherheit 

Wenn Risiken wesentlicher Positionen und Geschäftsvorfälle durch Einzelfallprüfungen (Substantive 

Procedures) mit hinreichender Sicherheit beantwortet werden können, dann kann eine Prüfung des 

internen Kontrollsystems für den jeweiligen Bereich entfallen. Diese IK(S)-Prüfung ist nicht mehr not-

wendig. Im Falle der Derivate-Verträge würde es keinen Sinn machen zu prüfen, wie die Abläufe zur 

Genehmigung solcher Vorgänge im Unternehmen zu bewerten sind. Selbst wenn die internen Abläufe 

fehlerbehaftet wären, ist eine Aussage zum Bilanzausweis durch direkte Prüfung der Verträge ein-

deutig möglich. 

Bearbeiten der restlichen Prüfprogramme – Prüfungsziele im Auge behalten 

Die Prüfprogramme sind noch zu bearbeiten. Wenn keine weiteren Prüfungshandlungen in der Phase 

3 erforderlich sind, dann kreuzen Sie auf der Seite 2 zur Prüfungsstrategie „1“ an. 

Bei Prüffeldern mit zusätzlichen Prüfungshandlungen machen Sie im Prüfprogramm auf Seite 2 unten 

weiter. Wichtig ist auch die Festlegung der Prüfungsziele. Sie müssen festlegen, mit welcher Prü-

fungstechnik aus VA BENE die Bewertung oder den Ausweis oder die Vollständigkeit des Prüffelds, 

oder das Bestehen der Forderung am Stichtag sich nachweisen lassen. Es kann sein, dass mit einer 

Prüfungstechnik mehrere Ziele erledigt werden können. Der Prüfer wird auch nicht für jedes der sechs 

Prüfungsziele einen Prüfungsnachweis brauchen,  eher wird es sein, dass der Prüfer mehrere Nach-

weise für ein Prüfungsziel braucht. Zur Problematik mit der Anzahl der Stichproben verweise ich auf 

Krommes, 4. Auflage, S.473 ff. Die Botschaft dazu von Dr. Krommes lautet: Probleme bei der Stich-

probenanzahl und -auswahl deuten auf Mängel in der Phase 1 hin.  

Die vorgeschlagenen Prüfungstechniken können und müssen angepasst werden. Dazu stehen wei-

tere Vorschläge zur Verfügung. Oder der Prüfer hat bereits gute Prüfungsvorarbeiten zusammenge-

stellt. Zur Dokumentation verwenden Sie das Prüfungsprogramm.  

Vergessen Sie auch nicht die Prüfungsfeststellungen zu dokumentieren und die Arbeit vom Prüfungs-

leiter/WP abnehmen zu lassen. 

Die Prüfungsdifferenzen sollten Sie im Hauptordner fortlaufend fortschreiben. Beauftragen Sie ein 

Mitglied des Prüfungsteams mit dieser Aufgabe. 
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Für die Prüfung von Anhang und Lagebericht stehen sowohl Prüfungsprogramme als auch Check-

listen zur Verfügung. Die ISA Prüfer verwenden zur Prüfung des Lageberichts nach § 289 HGB den 

PH von wp.net aus 2020. 

In einem separaten Ordner der Phase 3 befinden sich die Arbeitshilfen; mit denen zusätzliche Prü-

fungstechniken durchführt werden (Bank- RA – oder Saldenbestätigungen, Dauerakte, Unterlagen-

anforderungen, usw.) oder ergänzende Unterlagen für die Dokumentation von QS-Maßnahmen, wie 

Konsultationsprotokoll. 

Für die Prüfung bestimmter Sachverhalte stehen weitere Prüfungsprogramme zur Verfügung, z.B. 

Prüfprogramme für … 

Prozessrisiken 

Komplexe Prüffelder, wie Vorräte, Sonstige Rückstellungen, Verbindlichen LuL 

Maßnahmen bei einer Erstprüfung 

Going Concern 

Beziehungen zu nahestehende Personen (auch Gesellschaften). 

Wichtiger Hinweis: 

Der risikoorientierte Prüfungsansatz nach ISA gibt generell den aussagebezogenen Prüfungs-

handlungen (sog. substantive Procedurdes) den Vorzug vor IC-Kontrollen (sog. Test of Controls). 

Dazu zählen nicht nur Belegprüfungen, sondern auch analytische Methoden (analytical procedures). 

Der Begriff ist sehr weit zu fassen und beinhaltet Bilanzanalysen, Analysen von Margen, etwa von 

wesentlichen Produkten, Produktionskennziffern, Kostenanalysen, Personalkostenquoten, Lager-

dauer, Forderungsanalysen, alle Formen von Performance Analysen etc., unabhängig davon, ob o-

der ohne Datenanalyseprogrammen geprüft wird. 

Die IC-Kontrollen im Rahmen der Risikoanalyse sollte das Controllingsystem des Unternehmens 

nach solchen vorhandenen Analysen für die Geschäftsleitung hin untersucht werden. Dass wurde 

bereits im Rahmen der IKS-Aufbauprüfung (Phase 2) mit untersucht. 

Sofern die FiBu-Auswertungen des Unternehmens als korrekt angesehen werden, was überprüft 

werden sollte, können diese Analysen als Einzelfallprüfung, etwa auch mit Branchenentwicklungen 

und Benchmarks, verwendet werden. 

Die Risikoanalyse und insbesondere die Auswertung der Daten für das wirtschaftliche Umfeld des 

Unternehmens erlauben es, bestimmte Bandbreiten für "Erwartungswerte" festzulegen, die im Rah-

men analytischer Betrachtungen beurteilt werden sollen. Sind z.B. in der zugehörigen Branche 

Preise und Margen gesunken oder gibt es Absatzrückgänge, dann ist zu erwarten, dass sich diese 

Brancheentwicklung auch im zu prüfenden Unternehmen ausgewirkt hat. Wesentliche Abweichun-

gen sind zu analysieren und zu erklären. Diese Vorgehensweise nach ISA 520 wird in Prüfpro-

gramm berücksichtigt. 

Bestehen Prozessrisiken oder sind die Vorräte wesentlich, dann sind bestimmte Prüfungshandlun-

gen nach ISA 501 notwendig. 

Selbstverständlich sollten vorhandene und bewährte Prüfungsprogramme auch weiterhin angewen-

det werden (z.B. Inventurbeobachtung). Es ist kein Problem diese in den Prüfungsprogrammen auf-

zunehmen. Im Prüfprogramm Vorräte gibt es dazu einen Link zur Inventurprüfung/Inventurbeobach-

tung. Die Gewichtung von Einzelfallprüfungen/analytischen Prüfungshandlungen und Systemprüfun-

gen sollten aber überarbeitet werden. Die Inventurbeobachtung ist nämlich eine Systemprüfung. 

Auswertung, Abschluss der Prüfung und Dokumentation 
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Das Prüfungsergebnis nach Phase 3 wird im jeweiligen Prüfprogramm festgehalten und mit den 

Prüfungsnachweisen verbunden oder im Ordner abgelegt. Im Formular „Prüfungsstrategie„ werden 

auf der rechten Seite die Ergebnisse eingetragen und so erhält man am Ende einen vollen Über-

blick.  

Die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Dokumentation sind in ISA 320 aufgeführt. Daraus 

ergibt sich der Inhalt der Handakte. Dabei können die Unterlagen auch in elektronischer Form (auch 

teilweise) abgelegt werden. Es gibt keine exakte Vorgabe über die Ausgestaltung für die Ablage.  

ISA 320 sieht Erleichterungen für kleine Praxen insbesondere dann vor, wenn der verantwortliche 

Wirtschaftsprüfer die Prüfung allein oder mit wenigen Kräften durchführt. 

Die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung können zusätzlich in einem "Memorandum" zusammenge-

fasst werden. Dieses bildet die Grundlage für die Prüfungsplanung für die Folgeprüfung und kann in 

die Planung des nächsten Jahres eingebunden werden. 

Vor Abschluss der Prüfung gehen Sie noch einige Checklisten durch, so zum Beispiel auf jeden Fall 

den Nachschauleitfaden. Ob das Abschlussmemo benötigt wird, muss von Fall zu Fall entschieden 

werden. Wenn es nicht gebraucht wird, vermerken Sie „nicht erforderlich“.  

Nicht vergessen sollten Sie sich vom geschäftsführenden Organ einen unterzeichneten JA und La-

gebericht geben zu lassen und zu den Arbeitspapieren zu nehmen, in dem auch die Nachbuchun-

gen enthalten sind, ansonsten folgt das Prozedere mit den nicht gebuchten Prüfungsdifferenzen und 

die Wesentlichkeit kommt ins Spiel. 

Spätestens nach Abschluss der dieser Prüfungsarbeit startet die Berichtsarbeit.  

 

 

1.2.7. Phase 4: Berichtsarbeiten und Bestätigungsvermerk 

Ein Musterbericht liegt zur Unterstützung bei. Farblich erläutert der Bericht die textliche Beistellung. 

In roter Farbe finden Sie die Erläuterungen, die zu löschen sind. Blaue Texte sind Vorschläge und 

schwarze Texte sind Muss-Texte. 

Der Bestätigungsvermerk ist inhaltlich anders zu fassen, als der nach IDW PS 400. Für einen Einzel-

abschluss nach ISA und ergänzenden IDW PS (z.B. für Anhang, Lagebericht) ergibt sich der Bestäti-

gungsvermerk aus ISA 700 (Revised) Illustration 3.  

Dieser ist anzuwenden auf Prüfungen von Jahresabschlüssen, die nach dem 15. Dezember 2016 

enden.  

Es gibt derzeit keine offizielle deutsche Übersetzung von ISA 700 (Revised). Eine Formulierung unter 

Beachtung der Anforderungen nach § 322 HGB steht als Word Datei zur Verfügung. wp.net hat den 

ISA 700 übersetzt. 

Die Gliederung des Berichts orientiert sich am Entwurf des Prüfungshinweises von wp.net 2016-02 

vom August 2016.  

Soweit Sie für den Bericht die Anlagen Bilanz, GuV und Anlagespiegel auf der Kanzleibasis einbinden, 

findet man die Vorlagen dazu in der Excel-Mappe Kennzahlenanalyse. 

Für die Vollständigkeitserklärung steht Ihnen im Berichtsordner ein Muster auf ISA-Basis zur Verfü-

gung . Dazu wird wp.et auch einen Prüfungshinweis zur Verfügung stellen. Ebenso liegen Beispiele 

für den Bestätigungsvermerk im Berichtsordner. 

Vor Auslieferung kommt aber noch die Qualitätssicherung nochmals zum Einsatz. 

 

file://///WPDCFile1/Daten/!!Handbuch2021/QSHB-09-JAP-ISA/Arbeitshilfen/GH-05-100-Nachschau_Arbeitspapierkontrolle.docx
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1.2.8. Phase 5: Qualitätssicherung und Nachschau 

Vor Unterzeichnung des Testats muss nochmals die Einhaltung der Unabhängigkeitsvorschriften 

überprüft werden. Auch die Frage, ob weitere QS-

Maßnahmen, wie Berichtskritik, Konsultation vor 

dem endgültigen Urteil gemacht werden sollten, 

stellt sich bei oder nach der Berichterstellung 

nochDer Review der Prüfungsakten kommt spä-

testens mit dem sog. Abschluss der Auftragsdoku-

mentation.  

Die 2016 in § 55b III WPO gehört auch die jährliche 

Nachschau im weiteren Sinne zur Abschlussprü-

fung. Diese Maßnahme ist jedoch erst später, am 

besten vor Beginn der neuen Prüfung, durchzufüh-

ren. Entweder durch Selbstvergewisserung bei 

Einzel WP oder durch einen anderen Prüfer im 

Falle einer Gesellschaft, etc.  

Auf jeden Fall sollte der Nachschauleitfaden nach 

WPO/ISA bearbeitet werden.  

Um den Abschluss der Auftragsdokumentation zeitnah zu gewährleisten, sollte diese Tätigkeit im 

Sekretariat auf mals. Beispielsweise kann das Going Concern inzwischen als Thema aktuell gewor-

den sein und der Abschlussprüfer muss entscheiden, ob die Darstellung der Risiken der künftigen 

Entwicklung im Lagebericht entsprechend § 289 HGB korrekt erfolgte. 

2. Möglichkeiten der Skalierung durch die ISA-Prüfung 

Damit bin ich am Ende der Prüfung nach ISA angelangt und möchte Ihnen nochmals die Vorteile der 

Prüfung mit ISA aufzeigen. 

2.1. Das Mandat, der Prüfer und die ISA bestimmen die Skalierung 

Der risikoorientierte Prüfungsansatz nach ISA beinhaltet diverse Ansätze zur Skalierung von Prüfungs-

abläufen5. Liegen die Voraussetzungen vor, können jeweils zahlreiche administrative Erleichterungen 

angewendet werden. 

Die Voraussetzungen liegen vor: 

 Bei der Prüfung von Unternehmen mit einer kleinen organisatorischen Einheit, 

                                                

5 Vgl. wp.net-FG 2018.01, Tz. 18 
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 bei der Prüfung, die überwiegend durch den verantwortlichen Wirtschaftsprüfer selbst durchgeführt 

wird. 

 Hinzu kommt der generelle ISA-Ansatz, hinreichende Prüfungssicherheit auf möglichst einfachem 

und direktem Weg zu erreichen. Das ermöglicht in vielen Fällen den Verzicht auf umfangreiche 

Systemprüfungen. Siehe dazu die Prüfungsstrategie Nr. 4  

 Ebenfalls ist eine IT-Systemprüfung nicht notwendiger Bestandteil einer ISA Prüfung. Bislang 

musste sich der Abschlussprüfer wegen seines Hinweises im Testat nach IDW-PS mit der Wirk-

samkeit des rechnungslegungsbezogenen IKS auseinandersetzen. Dieser Punkt fällt weg. 

Der „ISA-Prüfer“ ermittelt die IT-Risiken im Rahmen der IKS-Beurteilung. Das ISA-Testat, die ISA-

Vollständigkeitserklärung nimmt das Überwachungsorgan und die Geschäftsführung stärker in die 

Pflicht, für eine mängelfreie Buchhaltung und Jahresabschluss zu sorgen. 

2.2. Vorteile bei der Folgeprüfung 

Durch die Übernahme der Dokumentation des Vorjahres können/werden im Folgejahr erstmals die Ein-

schätzungen und Beurteilungen des Vorjahres übernommen (d.h. kopiert). Diese müssen nun ergänzt 

bzw. an das Folgejahr angepasst werden, sofern sich (wesentlichen) Veränderungen ergeben haben. 

Dazu ändert der WP die Jahreszahlen und aktualisiert in der Fußzeile das Jahr der Arbeitspapiere und 

dokumentiert damit die neue Planung. 

3. Vorteile durch die Kombination Regelungen und Anwendungshilfen 

Im Handbuch „Abschlussprüfung“ nach ISA sind die von der WPO und Berufsatzung vorgeschriebenen 

Regelungen in einen separaten Ordner (Datei) integriert. Mit einem Klick kommt der Prüfer in den Ord-

ner „Verwaltungs§§“ und damit zu den „10-Geboten“ der Regelungs-Organisation. Nach § 55b WPO 

2016 hat der Berufsangehörige sein QSS mit den Regelungsbereichen auszustatten, bzw. der Berufs-

angehörige kann aufgrund von § 51 Abs. 2 der Berufssatzung auf Regelungen verzichten, wenn er die 

Praxisübung angemessen dokumentiert.  

4. Nicht Checklisten, sondern Prüfer-Intelligenz und kritische Grundhaltung des Prüfers be-

stimmen die Qualität der Prüfung. 

Dass Checklisten blind machen, wissen die Millionen Leser von Dobelli, seit er 2012 sein Buch „Die 

Kunst des klugen Handels“ den Feature-Positive-Effekt6 beschrieb. Trotzdem lässt sich der prüfende 

Berufsstand acht Jahre nach Erscheinen des Buches immer „blind die Prüfung durchführen“. Beim 

Checklisteneinsatz wird die kritische Grundhaltung wegen des Feature-Positive-Effekts außer Kraft 

gesetzt. Für den Gesetzgeber ist die kritische Grundhaltung inzwischen so wichtig, dass er diese 

Berufspflicht 2016 in die WPO aufgenommen hat7.  

Auch eine Vollprüfung der Buchhaltung bestätigt im besten Falle nur die Fehlerfreiheit der gebuchten 

Geschäftsvorfälle. Schaden wird jedoch dem Unternehmen und dem prüfenden Berufsstand zugefügt, 

wenn das Fehlende nicht entdeckt wird und damit Pleiten und ganze Finanz- und Börsenkriese nicht 

verhindern werden, wie dies in der Vergangenheit und in der Gegenwart immer noch der Fall ist.  

Die Testate der Bankenabschlussprüfer im Vorfeld der Finanzkrise waren nichts wert. Die Auswertung 

der Bankenabschlüsse zu Beginn der Finanzkrise zeigte uns. Die Checklisten hatten den Subprime-

Betrug nicht vorgesehen. Ein typischer Fall des Feature-Positive-Effekt ist: Nur das, wonach in der 

Checkliste gefragt wird, wird geprüft. So dürften die hochverschuldeten Conduits (Zweckgesellschaf-

                                                

6 „Absenz ist viel schwieriger zu erkennen als Präsenz.“ 
7 § 43 Abs. 4 WPO 

https://www.wp-net.com/aktuelles-details/Die-Illusion-einer-risikoorientierten-Prüfung.html
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ten) mit den Subprime-Papieren den Weg in die Prüfer-Checkliste nicht gefunden haben. Wahrschein-

lich war in den EY-Checklisten zur Wirecardprüfung kein Fraud vorgesehen, obwohl jahrelang die 

Presse über Bilanzmanipulation berichtet hat.  

Deswegen liegen wir - wie die 25 anderen EU-Staaten - mit der Abschlussprüfung nach ISA richtig. 

ISA ist eine große Chance für den prüfenden Mittelstand ins Prüferleben zurückzukehren. ISA präfe-

riert den materiellen Prüfungsnachweis, nicht die formale „Systemprüferei“. Mit diesem Handbuch 

wollen wir dazu beitragen, dass das Prüfen wieder Freude macht und uns Erfolg beschert. 

Nicht Checklisten, sondern Prüfer-Intelligenz und kritische Grundhaltung des Prüfers bestimmen die 

Qualität der Prüfung und des Prüfungsnachweises. 

Die Einhaltung der Berufspflichten ist vom Berufsangehörigen durchzusetzen und zu überwachen. 

Hier fordert die WPO für bestimmte Bereiche eine jährliche und eine turnusmäßige Nachschau vor-

geschrieben. 

Dazu werden im Handbuch Abschlussprüfung (Muster)Regelungen vorgestellt. Der Anwender 

braucht kein separates QSHB für die Praxisorganisation mehr. Dazu gibt es die sog. 10 Regelungs-

dateien, in denen die 15 Regelungen der Berufssatzung strukturiert zu den „10 Geboten der Ab-

schlussprüfung“ zusammengefasst wurden. Ergänzt werden die Regelungen durch viele Arbeitshilfen, 

mit denen die Anwendung und damit die Einhaltung dokumentiert werden, z.B. die jährliche Unab-

hängigkeitserklärung, die Auftragsannahmeprüfung usw. 

Hierbei sind die Standardregeln aus WPO und Berufssatzung für die Praxis formuliert, die auf eine 

kleine und mittlere Praxis ausgerichtet sind. Dieser vollständige Regelungssatz steht im QSHB in 

verschiedenen Ausführungen als neutrale Word-Dateien zur Verfügung. Diese können einfach auf die 

spezifischen Regelungen der jeweiligen WP/vBP-Praxis angepasst werden.  

München, 07.12.2020 

Dipl.-Kfm. Michael Gschrei 

WP/StB/PrfQK  

Geschäftsführender Vorstand wp.net 


